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Aufnahmeantrag 
 

 
 

Ich / Wir beantrage/n hiermit die Aufnahme in den Swinging Boots Country & Western Dance 
e.V. und erkenne/n die Satzung an. 

 
Der jährliche Beitrag gemäß unserer Beitragsordnung kann in bar an den Kassier oder per 
Überweisung vorgenommen werden 

 
Bei einem eventuellen Vereinsautritt während des laufenden Jahres ist der gesamte 
Jahresbeitrag zu entrichten. 

 
Die Kündigung muß schriftlich erfolgen. 

 
Name/Vorname: 

Straße: 

PLZ/Wohnort: 

Telefon: 

Geburtsdatum: 

E-Mail Adresse: 

Eintrittsdatum: 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist aus unserer Beitragsordnung ersichtlich und wird dem 
Aufnahmeantrag als Anlage beigefügt. 

 

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum                                                            Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers
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Beitragsordnung 
 

 
Jahresbeitrag

Erwachsene 
ab Vollendung 18. Lebensjahr 

40,00 EURO

Partner 
verheiratet oder nicht verheiratet, gleiche Adresse 

60,00 EURO

Passive 
ohne Tanzen 

20,00 EURO

 
Ehrenmitglieder                                                           beitragsfrei 
Rentner/Pensionäre 
mit Nachweis 

20,00 EURO

Schüler und Jugendliche 
bis 17. Lebensjahr 

beitragsfrei

Vollzeitschüler, Studenten und Auzubildende 
ab 18.Lebensjahr – mit Nachweis 

beitragsfrei

 

Rechnungsstellung: 
Der Vereinsbeitrag ist zum Jahresbeginn in voller Höhe fällig und wird bis zum 
28. Februar eines jeden Kalenderjahres auf das Vereinskonto eingezahlt bzw. bar bezahlt. 

 
Neuzugänge: 
Für Neuzugänge während des laufenden Jahres erfolgt eine 1/4-jährliche 
Abgrenzung für die Beitragsbemessung. Beispiel: Beitrag Erwachsene, bei Eintritt im April oder Juni 

ist dann noch ein Vereinsbeitrag von 30,00 Euro für das restliche laufende Kalenderjahr fällig. Bei 

Eintritt Juli noch die Hälfte des Vereinsbeitrages usw. 

 
Bankverbindung : Swinging Boots Country & Western Dance e.V. 

VR-Bank Erlangen-Höchstadt  IBAN : DE27 763600330000322113 

 
Die Beitragsordnung ist Bestandteil der Finanzordnung und tritt ab 02.April 2014 in Kraft. 


